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1. Erster Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung des  
Erbschaft- und Schenkungsteuergesetzes

Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat in seinem Urteil 
vom 17.12.2014 die Verschonungsregelungen des Erbschaft- und 
Schenkungsteuergesetzes (ErbStG) beim Betriebsvermögen zwar 
grundsätzlich für geeignet und erforderlich gehalten. Die beste-
henden Verschonungsregelungen verstossen aber angesichts ih-
res Übermasses gegen das Grundgesetz. Es hat dem Gesetzgeber 
eine Frist für eine Neuregelung bis zum 30.6.2016 gesetzt.

Nunmehr liegt hierzu ein erster Referentenentwurf des Bundes-
finanzministeriums vom 1.6.2015 vor. Danach sollen die Regelun-
gen im ErbStG in ihrer Grundstruktur erhalten bleiben, soweit 
kein Änderungsbedarf besteht. Um einen verfassungsgemässen 
Zustand zu schaffen, werden die beanstandeten Regelungen je-
doch neu gefasst. 

Dazu gehören:
 » die Freistellung von Kleinstbetrieben von den  

Lohnsummenregelungen
 » die Abgrenzung des begünstigten von dem nicht  

begünstigten Vermögen
 » Einführung einer Verschonungsbedarfsprüfung für den 

Erwerb grosser Betriebsvermögen
 » Einführung eines Abschmelzmodells als Wahlrecht für den 

Erwerb grosser Betriebsvermögen
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2. Schweiz und EU unterzeichnen  
Steuertransparenzabkommen

Die EU und die Schweiz unterzeichneten am 27.5.2015 ein neu-
es Abkommen über Steuertransparenz, das die Bekämpfung der 
Steuerhinterziehung wesentlich verbessern soll. Danach tauschen 
beide Seiten ab 2018 automatisch Informationen über die Finanz-
konten der Einwohner des jeweils anderen Landes aus. Dies soll 
verhindern, dass Steuerhinterzieher nicht versteuerte Einkünfte 
auf schweizerischen Konten weiter verbergen können. 

Im Rahmen des neuen Abkommens erhalten die Mitgliedstaaten 
jährlich die Namen, Anschriften, SteuerIdentifikationsnummern 
und Geburtsdaten ihrer Einwohner mit Konten in der Schweiz so-
wie andere Finanzdaten und Informationen über Kontensalden. 

Die Kommission schliesst derzeit Verhandlungen über vergleich-
bare Abkommen mit Andorra, Liechtenstein, Monaco und San 
Marino ab, die voraussichtlich noch vor Ende des Jahres unter-
zeichnet werden.

3. Gewinnrealisierung von Abschlagszahlungen

Mit Urteil vom 14.5.2014 veröffentlichte der Bundesfinanzhof 
(BFH) seine Entscheidung über den Entstehungszeitpunkt der Ge-
winnrealisierung bei Abschlagszahlungen nach der Honorarord-
nung für Architekten und Ingenieurleistungen (HOAI). 

Er entschied entgegen seiner bisherigen Rechtsprechung, dass 
erhaltene Anzahlungen für einzelne Leistungsphasen der HOAI, 
für die eine nachprüfbare Rechnung vorliegt, „endgültig verdient“ 
sind. Somit ist eine Bilanzierung einer teilfertigen Arbeit für einzel-
ne abgeschlossene Leistungsphasen der HOAI nicht mehr möglich.

Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) teilt die Auffassung 
des BFH. In seinem Schreiben vom 13.5.2015 an die Bundesarchi-
tektenkammer hat es eine Übergangsfrist – entgegen erster Veröf-
fentlichungen – für die Anwendung eingeräumt. Die Entscheidung 
ist erst ab dem Wirtschaftsjahr 2015 und damit nicht rückwirkend 
anzuwenden. Nach den Grundsätzen der Entscheidung kann der 
im Jahr 2015 entstandene Gewinn zudem gleichmässig auf 2015 
und 2016 oder auf 2015, 2016 und 2017 verteilt werden. 

4. Kosten der beruflichen Erstausbildung – erleichterte Fest-
stellung von Verlustvorträgen

Der Bundesfinanzhof (BFH) musste sich im Urteil vom 13.1.2015 
mit der Frage beschäftigen, ob Verluste (im entschiedenen Fall aus 
einer beruflichen Erstausbildung), die in vergangenen Jahren ent-
standen waren, gesondert festgestellt werden können, wenn eine 
Veranlagung zur Einkommensteuer für das Verlustentstehungs-
jahr nicht erfolgt ist und auch aufgrund inzwischen eingetretener 
Festsetzungsverjährung nicht mehr erfolgen kann. 

Die Klärung dieser Rechtsfrage ist insoweit von Bedeutung, als 
Verluste nur dann in späteren Jahren steuerlich nutzbar gemacht 
werden können, wenn sie zuvor gesondert festgestellt worden 
sind.

Im entschiedenen Fall begehrte eine Steuerpflichtige nachträglich 
die Berücksichtigung von Kosten für ihre berufliche Erstausbil-
dung. Sie hatte dazu im Juli 2012 Steuererklärungen für die Jahre 
2005 bis 2007 eingereicht und auch die Feststellung von Verlust-
vorträgen beantragt. Das Finanzamt (FA) lehnte die Verlustfest-
stellung ab. 

Der BFH stellt in seiner Entscheidung klar, dass ein verbleibender 
Verlustvortrag auch dann gesondert festgestellt werden kann, 
wenn ein Einkommensteuerbescheid für das Verlustentstehungs-

Anmerkung: 

Das BMF führt weiter aus, dass diese Regelung neben Ab-
schlagszahlungen auf Grundlage der HOAI auch auf alle Ab-
schlagszahlungen nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch an-
zuwenden ist. Demnach sind nunmehr alle bilanzierenden 
Unternehmen, die Abschlagszahlungen in Rechnung stellen, 
von dieser Regelung betroffen.

Anmerkung: 

Das Änderungsgesetz soll am Tag nach der Verkündung in Kraft 
treten. Die Neurege-lungen sollen erstmals auf Erwerbe An-
wendung finden, für die die Steuer nach dem Tag der Verkün-
dung des Gesetzes entsteht. Der Wegfall der bereits gewähr-
ten Steuerbefreiungen bei früheren Erwerben von derselben 
Person innerhalb von 10 Jahren soll ebenfalls erst für Erwerbe 
Anwendung finden, für die die Steuer nach dem Tag der Ver-
kündung des Änderungsgesetzes entsteht. 
Der vorgelegte Entwurf wird von Politik und Wirtschaft heftig 
kritisiert und letztendlich für die Erben und Beschenkten – wie 
zzt. absehbar – nicht vorteilhafter sein als die alte Regelung. 
Betroffene Steuerpflichtige sollten sich hier zwingend von uns 
beraten lassen!
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jahr nicht mehr erlassen werden kann. Eine Bindungswirkung des 
Einkommensteuerbescheids für die Feststellung des Verlustvor-
trags bestehe dann nicht, wenn eine Einkommensteuerveranla-
gung gar nicht durchgeführt worden ist. 

Auch wenn diese in der Vergangenheit keine Einkommensteuerer-
klärung abgegeben haben und wegen Eintritts der Festsetzungs-
verjährung eine Einkommensteuerveranlagung nicht mehr durch-
geführt werden kann, kann innerhalb der Verjährungsfrist für die 
Verlustfeststellung diese noch beantragt und durchgeführt wer-
den. Dadurch ist es möglich, über den Antrag auf Verlustfeststel-
lung von einer für den Steuerpflichtigen günstigen Entscheidung 
des Bundesverfassungsgerichts über die Frage der steuerlichen 
Abzugsfähigkeit von Kosten einer beruflichen Erstausbildung zu 
profitieren.

5. Umsatzsteuerfreiheit zahnärztlicher Heilbehandlung

Heilbehandlungen des Zahnarztes sind umsatzsteuerfrei. Dazu 
gehören auch ästhetische Behandlungen, wenn diese Leistungen 
dazu dienen, Krankheiten oder Gesundheitsstörungen zu diagnos-
tizieren, zu behandeln oder zu heilen. Steuerbefreit ist auch eine 
medizinische Massnahme ästhetischer Natur zur Beseitigung ne-
gativer Folgen einer Vorbehandlung.

Dazu entschied der Bundesfinanzhof mit Urteil vom 19.3.2015, 
dass Zahnaufhellungen (sog. Bleaching), die ein Zahnarzt zur Be-
seitigung behandlungsbedingter Zahnverdunklungen vornimmt, 
umsatzsteuerfreie Heilbehandlungen sind, wenn sie in einem 
sachlichen Zusammenhang mit der vorherigen steuerfreien Zahn-
behandlung stehen. 

6. Erträge aus Photovoltaikanlage können zur  
Rentenkürzung führen

Wie viel Steuerpflichtige zur gesetzlichen Rente hinzuverdienen 
dürfen, ohne ihren Rentenanspruch zu gefährden, hängt vom Le-
bensalter ab. Wenn sie bereits die Regelaltersgrenze erreicht ha-
ben, können sie grundsätzlich unbegrenzt hinzuverdienen.

Steuerpflichtige, die die Regelaltersgrenze noch nicht erreicht 
haben, können – bei einer Vollrente – bis zu 450 € im Monat da-
zuverdienen, ohne dass sich dieser Betrag auf die Alters- oder Er-
werbsminderungsrente auswirkt. Die Hinzuverdienstgrenze darf 
zweimal pro Jahr bis zum doppelten Betrag überschritten werden 
(also bis zu 900 € maximal). 

Je mehr sie hinzuverdienen, desto niedriger ist der Anteil der Ren-
te. Die Altersrente können sie erhalten als Vollrente (also in voller 
Höhe), Zwei-Drittel-Teilrente (also in Höhe von zwei Dritteln der 
Vollrente), Ein-Halb-Teilrente (also in Höhe der Hälfte der Vollren-
te) oder Ein-Drittel-Teilrente (also in Höhe von einem Drittel der 
Vollrente).

Als Hinzuverdienst gelten der monatliche Bruttoverdienst, der mo-
natliche steuerrechtliche Gewinn (Einkünfte aus Gewerbebetrieb, 
aus selbstständiger Arbeit und aus Land- und Forstwirtschaft) 
sowie vergleichbares Einkommen (zum Beispiel Vorruhestands-
geld). Zum Verdienst zählen Einnahmen aus einer geringfügigen 
Beschäftigung ebenso wie die Gewinne aus Photovoltaik- und 
Windkraftanlagen.

7. Einbeziehung der Baukosten in die  
Bemessungsgrundlage der Grunderwerbsteuer

Der Bundesfinanzhof (BFH) hatte im Urteil vom 3.3.2015 darü-
ber zu entscheiden, welche Kosten beim Kauf eines unbebauten 
Grundstücks in die Bemessungsgrundlage der Grunderwerbsteu-
er einzubeziehen sind, wenn sich der Grundstücksverkäufer (zu-
sätzlich) zur Errichtung eines Rohbaus auf dem Grundstück ver-
pflichtet, und weitere Baukosten durch Ausbauarbeiten anfallen, 
die aber vom Grundstückskäufer bei Dritten in Auftrag gegeben 
worden sind.

Nach ständiger Rechtsprechung des BFH sind beim Kauf eines 
Grundstücks, das beim Abschluss des Kaufvertrags tatsächlich un-
bebaut ist, unter bestimmten Voraussetzungen auch die Kosten 
für die anschliessende Errichtung eines Gebäudes auf dem Grund-
stück in die Bemessungsgrundlage der Grunderwerbsteuer einzu-
beziehen, nämlich wenn sich aus weiteren Vereinbarungen ergibt, 
dass der Erwerber das Grundstück in bebautem Zustand erhält. 
Diese Vereinbarungen müssen mit dem Kaufvertrag in einem 
rechtlichen oder zumindest objektiv sachlichen Zusammenhang 
stehen. Dies ist insbesondere der Fall, wenn der Käufer spätes-
tens beim Abschluss des Kaufvertrags den Grundstücksverkäufer 
oder einen vom Grundstücksverkäufer vorgeschlagenen Dritten 
mit dem Bau beauftragt. Aber auch ein später abgeschlossener 
Bauvertrag kann je nach den Umständen des Einzelfalls zur Einbe-

Anmerkung:  
Mit der Entscheidung vereinfacht der BFH die Geltendma-
chung von Verlustvorträgen in zurückliegenden Jahren. Prak-
tische Bedeutung hat dies vor allem für Steuerpflichtige, die 
sich in Ausbildung befinden oder vor kurzem ihre Ausbildung 
abgeschlossen haben. 
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ziehung der Baukosten in die Bemessungsgrundlage der Grunder-
werbsteuer führen.

Im Urteilsfall war nicht streitig, dass die Kosten des Rohbaus in 
die Bemessungsgrundlage der Steuer einzubeziehen sind. Ob dies 
auch für die Ausbaukosten gilt, hängt nach dem Urteil davon ab, 

 » ob die später mit dem Ausbau beauftragten Unternehmen 
im Zeitpunkt des Abschlusses des Grundstückskaufvertrags 
mit dem Grundstücksverkäufer personell, wirtschaftlich oder 
gesellschaftsrechtlich eng verbunden waren oder

 » aufgrund von Abreden zusammenarbeiteten oder durch abge-
stimmtes Verhalten auf den Abschluss auch der Verträge über 
die Ausbauarbeiten hinwirkten und

 » die zu erbringenden Leistungen dem Erwerber unter Angabe 
des hierfür aufzuwendenden Entgelts bereits vor Abschluss 
des Grundstückskaufvertrags konkret angeboten hatten. 

8. Betrügerische E-Mails/Schreiben im Namen des Bundes-
zentralamts für Steuern

Zzt. sind E-Mails und Schreiben im Umlauf, in denen der Name des 
Bundeszentralamts für Steuern (BZSt) missbraucht und Schadsoft-
ware verteilt wird. 
Steuererstattung: In den E-Mails von der E-Mail-Adresse „bzst.
bund@munich.com“ mit dem Betreff „Rückerstattung/refund“ 
steht folgender Text: „Steuererstattung ist abgeschlossen, befes-
tigt ist eine Kopie des Schlup. (tax refund completed, attached is 
a copy of the slip)”. In der Anlage befindet sich ein Dateianhang 
„Steuerbescheid.pdf.rar”. Inhalt dieses rar-Files ist eine Datei  
„k-12.exe“. Hinter der Datei befindet sich vermutlich eine Schad-
software. Wir bitten Sie daher dringend, diese E-Mails auf keinen 
Fall zu öffnen und umgehend zu löschen! 
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: Des Weiteren befinden 
sich wieder Schreiben im Umlauf, in denen eine kostenpflichtige 
Erfassung, Registrierung und Veröffentlichung von Umsatzsteuer-
Identifikationsnummern (USt-IdNr.) angeboten wird. Die Vergabe 
von USt-IdNr. ist stets kostenfrei und erfolgt in Deutschland aus-
schliesslich durch das BZSt. In der Regel beantragen die Unterneh-
men bei ihrem zuständigen Finanzamt die Erteilung der USt-IdNr. 
Diese übermitteln die Anträge dann intern an das BZSt.

Fälligkeitstermine 

Umsatzsteuer (mtl.),  
Lohn- u. Kirchenlohnsteuer,  
Soli-Zuschlag (mtl.) 

10.07.2015

Sozialversicherungsbeiträge 
 
29.07.2015

Basiszinssatz

nach § 247 Abs. 1 BGB massgeblich für die 
Berechnung von Verzugszinsen 

seit 01.01.2015 = - 0,83 % 
01.07. – 31.12.2014 = - 0,73 % 
01.01 – 30.06.2014 = - 0,63 %

Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet 
unter: http://www.bundesbank.de/Basiszins-
satz 

Verzugszinssatz 
(ab 1.1.2002: § 288 BGB)  

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern:  
Basiszinssatz + 5 Prozentpunkte 
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern  
(bis 28.07.2014):  
Basiszinssatz + 8 Prozentpunkte 
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern  
(ab 29.07.2014):  
Basiszinssatz + 9 Prozentpunkte

Verbraucherpreisindex
2010 = 100

2015: April = 107,0; März 107,0;  
Februar = 106,5; Januar = 105,5

2014: Dezember = 106,7; November = 106,7; 
Oktober = 106,7; September = 107,0;  
August = 107,0;  
Juli = 107,0; Juni = 106,7; Mai = 106,4;  
April = 106,5; März = 106,7;  
Februar = 106,4; Januar = 105,9

Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im 
Internet unter: www.destatis.de

 
Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt.  
Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen 
werden. Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.Bitte beachten Sie:  

Benachrichtigungen über Steuererstattungen werden nicht 
per Mail verschickt. Zuständig für die Rückerstattung von 
überzahlten Steuern ist zudem nicht das BZSt, sondern das 
jeweils zuständige Finanzamt.
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